
TURN- UND SPORTVEREIN ENGELSBERG e.V.
Fußball - Turnen - Stockschützen - Ski - Tennis - Kraftsport

Ehrenordnung
Der Turn- und Sportverein Engelsberg e.v. ehrt seine Mitglieder und Funktionäre nach folgenden Regeln:

A. Vereinsnadel
DieVereinsnadel wird für langjährige Mitgliedschaft verliehen und zwar 
• in Bronze nach 20 Jahren
• in Silber nach 30 Jahren
• in Gold nach 40 Jahren
Nach 50 Jahren Mitgliedschaft im Verein wird die Vereinsnadel in Gold mit Kranz verliehen, verbunden mit der 
beitragsfreien Ehrenmitgliedschaft.

Als Mitgliedszeit wird nur die Mitgliedschaft ab vollendetem 18. Lebensjahr anerkannt.

B. Ehrennadel
Für ehrenamtliche Funktionäre im Verein wird die Ehrennadel verliehen.
Die Vorstandschaft (1. und 2. Vorstand, Kassier, Jugendleiter, Schriftführer), die Abteilungsleiter sowie z.B. die 
Jugendleiter, Kassiere, Schriftführer der Abteilungen und die Kassenrevisoren erhalten
• nach 5-jähriger Tätigkeit die Ehrennadel in Bronze,
• nach 10-jähriger Tätigkeit die Ehrennadel in Silber,
• nach 15-jähriger Tätigkeit die Ehrennadel in Gold und
• nach 20-jähriger Tätigkeit die Ehrennadel in Gold mit Kranz
• nach 25-jähriger Tätigkeit die Ehrennadel in Gold mit Kranz und Stein
Die Jahre der ehrenamtlichen Tätigkeiten werden addiert.

C. Verdienstnadel
Verdiente Mitglieder der Abteilungen (z.B. Übungsleiter, Schiedsrichter, Skilehrer, Ordnungsdienst wie Platzwart 
und Kassier, Dressen pflegen) erhalten die Verdienstnadel
• in Bronze nach 10-jähriger Tätigkeit
• in Silber nach 20-jähriger Tätigkeit
• in Gold nach 30-jähriger Tätigkeit
Die Jahre der Tätigkeiten werden addiert, paralell ausgeführte Tätigkeiten zählen nur einmal.

D. Sportliche Ehrungen
Für herausragende sportliche Erfolge werden im geeigneten Rahmen (spätestens bei der Jahreshauptver-
sammlung) besondere Geschenke (z.B. eine Medaille mit Vereinswappen) vergeben.
Die Vorstandschaft wird in Absprache mit der entsprechenden Abteilung von Fall zu Fall entscheiden, für welche 
Erfolge Geschenke bereit gestellt werden sollen.

E. Geburtstage
Ab dem 70. Lebensjahr -weiter im 5-Jahresrythmus- wird jedes Vereinsmitglied durch ein Mitglied der Vorstand-
schaft mit einer kleinen Aufmerksamkeit zum Geburtstag bedacht.
Für Gründungsmitglieder gilt vorgenanntes bereits ab dem 65. Lebensjahr.
Verdiente Mitglieder erhalten bereits zum 50., 60. und 65. Geburtstag eine Geburtstagsgratulation verbunden 
mit einem Geschenk - hier wird im Einzelfall von der Vorstandschaft entschieden.

F. Hochzeit
Heiratet ein Mitglied des Vereins wird ihm ein geeignetes Geschenk durch ein Mitglied der Vorstandschaft 
überreicht.

G. Ehrung verstorbener Mitglieder
Beim Tode eines dem Verein besonders verbundenen Mitglieds oder langjährigen Funktionärs soll in geeigneter 
Vertretung ein Blumengebinde am Grab niedergelegt werden.

H. Inkraftsetzung
Diese Ehrenordnung wurde am 09.01.96 durch Beschluß des Vereinsausschusses in Kraft gesetzt und durch 
Beschluß des Vereinausschusses vom 25.05.98 und 10.09.2012 ergänzt.
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